
Informationsveranstaltung zur 
Einführungsphase 
der gymnasialen Oberstufe



Abschlüsse im Sekundarbereich I 
und Zugangsberechtigungen



Mögliche Abschlüsse in der Sekundarstufe I

Abschluss Jahrgangsstufe Bedingungen

Hauptschulabschluss Ende Klasse 9 Die Versetzungsbedingungen der 
Hauptschule sind erfüllt.

Sekundarabschluss 1 -
Hauptschulabschluss

Ende Klasse 10 höchstens 3 Fächer sind schlechter 
als ausreichend; nur eine 
Pflichtfremdsprache wird 
berücksichtigt

Sekundarabschluss 1 -
Realschulabschluss

Ende Klasse 10 Die Versetzungsbedingungen des
Gymnasiums bei Berücksichtigung
nur einer Pflichtfremdsprache
sind erfüllt.

Erweiterter 
Sekundarabschluss 1

Ende Klasse 10 Versetzung in die 11. Klasse
(= Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe)



Zugangsberechtigungen

Abschluss Zugangsberechtigungen

Hauptschulabschluss • Berufsschule (Ausbildung im dualen System)
• Berufsfachschule 1
• Berufseinstiegsschule 2

Sekundarabschluss I -
Hauptschulabschluss

• Berufsschule (Ausbildung im dualen System)
• Berufsfachschule 2

Sekundarabschluss I -
Realschulabschluss

• Berufsschule (Ausbildung im dualen System)
• Berufsfachschule
• Fachoberschule

Erweiterter 
Sekundarabschluss I

gymnasiale Oberstufe
• des allgemein bildenden Gymnasiums
• des beruflichen Gymnasiums



Berufsbildende Schulen in Lüneburg

BBS I
www.bbs1-lueneburg.de
info@bbs1-lueneburg.de

Wirtschaft und 
Verwaltung

Berufliches Gymnasium:
Wirtschaft

BBS II Georg-Sonnin-Schule
www.georg-sonnin-
schule.de
info@georg-sonnin-
schule.de

Technik und Gewerbe Berufliches Gymnasium:
Bautechnik
Informationstechnik
Mechatronik

BBS III
www.bbs3-lueneburg.de
info@bbs3-lueneburg.de

Gesundheit, Soziales und 
Agrar

Berufliches Gymnasium:
Gesundheit 
Soziales



Berufsbildende Schulen in Lüneburg

Allgemeine Informationen zu berufsbildenden Schulen und 
Bildungsgängen:

www.mk.niedersachsen.de

→ Schule → unsere Schulen → berufsbildende Schulen → Übersicht

Im Landkreis Lüneburg erfolgt die Anmeldung an weiterführenden Schulen 
über die Plattform SchülerOnline → Zugangsdaten im Sekretariat abholen!

Anmeldung: 12.01. – 27.02. des Jahres



Die Einführungsphase
der gymnasialen Oberstufe

nach der VO-GO vom 17. Feb. 2005 i.d.F. vom 25.01.2022



Ziele der gymnasialen Oberstufe

• breite und vertiefte Allgemeinbildung

• allgemeine Studierfähigkeit

• selbstständiges Lernen und wissenschaftspropädeutisches Arbeiten

• Fortsetzung des Bildungsweges auch berufsbezogen



Aufbau der gymnasialen Oberstufe

Jahrgang 11 = Einführungsphase (E-Phase)

• Klassenverband und klassenübergreifende Lerngruppen
• Pflicht- und Wahlfächer
• Vorbereitung und Grundlage für die Q-Phase

Jahrgang 12 und 13 = Qualifikationsphase (Q-Phase)

• Kurse
• Angebot von Schwerpunkten
• Erwerb einer Gesamtqualifikation durch Leistungen in 4 Halbjahren
• Abiturprüfung



Aufbau der gymnasialen Oberstufe



Abschlüsse und Berechtigungen

Allgemeine Hochschulreife (= Abitur)

• Nachweis bestimmter Leistungen in der Qualifikationsphase + 
Abiturprüfung

Schulischer Teil der Fachhochschulreife

• Nachweis bestimmter Leistungen in zwei aufeinander folgenden 
Schulhalbjahren der Qualifikationsphase

Fachhochschulreife

• schulischer Teil der Fachhochschulreife +

• Nachweis - einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 

  - eines einjähriges berufsbezogenen Praktikums oder

  - eines einjährigen Bundesfreiwilligendienstes / freiwilligen

  Wehrdienstes / sozialen bzw. ökologischen Jahres



Belegungsverpflichtungen für die E-Phase



Belegungsverpflichtungen für die E-Phase



Wahlen für die E-Phase



Wahlen für die E-Phase



Wahlen für die E-Phase



Leistungsbewertung in der Einführungsphase

• Leistungen in den Klausuren

• Mitarbeit im Unterricht (Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Referate, Protokolle,  

besondere Ausarbeitungen, Tests, experimentelle, gestalterische und praktische Leistungen 
etc.)

• wie gehabt: Halbjahres- und Versetzungszeugnis (mit Ganzjahresnoten)

Das Punktesystem



Versetzung in die Qualifikationsphase

• Zeugniskonferenz trifft Entscheidung über Versetzung

• Versetzt wird, wenn erfolgreiche Mitarbeit in der Q-Phase erwartet werden 
kann.



Versetzung in die Qualifikationsphase

In allen (Wahl-) 
Pflichtfächern 

mindestens 
05 Punkte

In einem Fach 
01, 02, 03 oder 

04 Punkte

In zwei Fächern 
01, 02, 03 oder 

04 Punkte

In einem Fach 
00 Punkte

Versetzung Nichtversetzung

In allen anderen Fächern mindestens 05 Punkte

2 
Ausgleichsfächer 
→ 05 Punkte im 

Durchschnitt

1 Ausgleichsfach 
mind. 10 Punkten 

oder
2 

Ausgleichsfächer 
mit 08 od. 09 

Punkten

Entscheidung der Zeugniskonferenz



Alle Informationen auch auf

www.brgs.de → Service/Links → Oberstufe
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